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Allgemeine Chronik

Infrastruktur und Lebensraum

Raumplanung und Wohnungswesen

Wohnungsbau und -eigentum

Knapp zwei Jahre nachdem die Frist für die parlamentarischen Initiative der WAK-SR
betreffend die Abschaffung des Eigenmietwerts für selbstbewohntes Wohneigentum
verlängert worden war, verabschiedete die Kommission im Frühjahr 2021 diesbezüglich
ihren Gesetzesentwurf. Der Entwurf sieht vor, dass die Besteuerung des
Eigenmietwertes für Erstliegenschaften sowohl auf Bundes- als auch auf Kantonsebene
aufgehoben wird. Auf Zweitliegenschaften soll der Eigenmietwert wie bis anhin
steuerbar bleiben. Damit wollte die Kommission unter anderem verhindern, Anreize für
den Bau oder Kauf von Zweitliegenschaften zu kreieren. 
Im Gegenzug zur Abschaffung des Eigenmietwertes beim Hauptwohnsitz sollen die
Steuerabzüge für Unterhaltskosten, die Kosten der Instandstellung von neu erworbenen
Liegenschaften, die Versicherungsprämien sowie die Kosten der Verwaltung durch
Dritte auf dieselben Wohnobjekte aufgehoben werden. Die Kommission erachtet die
gleichzeitige Abschaffung des Eigenmietwertes und dieser Steuerabzüge als logisch, da
sie die erwähnten Kosten als Gewinnungskosten versteht – also Aufwendungen, die
untrennbar mit der Erzielung des Einkommens verbunden sind. Der angestrebte
Systemwechsel mit einer Defiskalisierung des Wohneigentums müsste laut der
Kommission deshalb logischerweise gleichzeitig die Steuerabzüge und den
Eigenmietwert abschaffen. Weiter sollen für sämtliche Liegenschaften auf
Bundesebene die Steuerabzüge für die Kosten für Energiesparen, Umweltschutz und
Rückbau aufgehoben werden, da dies ausserfiskalisch motivierte Abzüge seien. Die
Kommission begründet diesen Vorschlag damit, dass diese Abzüge besonders hohe
Mitnahmeeffekte hätten, was bedeutet, dass viele Haushalte sich auch ohne die Abzüge
für Energiesparmassnahmen entscheiden würden. Zudem profitierten beinahe
ausschliesslich die wohlhabenderen Haushalte von den Steuerabzügen, so die
Kommission. Statt auf Steueranreize setzen, solle der Bund erwünschte Technologien
oder Baumassnahmen direkt subventionieren, was transparenter sei und den
einkommensschwächeren Haushalten mehr finanzielle Vorteile bringe. Die Kantone
sollen jedoch entscheiden können, ob sie diese Abzüge weiterführen wollen oder nicht
– allerdings auch nur, bis die auf 2030 angesetzten Treibhausgas-Ziele im CO2-Gesetz
erreicht würden. Abzüge für Kosten von denkmalpflegerischen Arbeiten sollen hingegen
weiterhin auf Bundes- und Kantonsebene gelten gemacht werden können. 
Nicht zuletzt schlägt die Kommission in ihrem Entwurf vor, steuerliche Abzüge für
Schuldzinsen komplett abzuschaffen. Die Kommission hatte 2019 noch fünf
verschiedene Varianten für die Reform der Schuldzinsabzüge in die Vernehmlassung
geschickt. Mit ihrer Entscheidung für die allgemeine Abschaffung entschied sie sich nun
für die weitreichendste Lösung. Die WAK-SR will damit laut ihrer Medienmitteilung
einen Schritt gegen die hohe Verschuldungsquote von Schweizer Haushalten machen.
Im internationalen Vergleich sind Schweizer Haushalte stark verschuldet, wobei ein
Grossteil dieser Schulden auf Hypothekarschulden zurückzuführen ist. Mit der
Abschaffung der Schuldzinsabzüge liessen sich Verschuldungsanreize abbauen, so die
WAK-SR. Eine Ausnahme soll für Ersterwerbende von Wohneigentum gelten, für welche
ein befristeter Schuldzinsabzug von maximal CHF 10'000 für Ehepaare und CHF 5'000
für Alleinstehende gelten soll. Damit will die Kommission jungen Menschen den Erwerb
von Wohneigentum erleichtern. 

Die ersten in den Medien erschienen Reaktionen auf den Kommissionsentwurf fielen
eher negativ aus – dies obwohl sich die Kommission nach der kontroversen Aufnahme
ihres Vorentwurfs bei den Vernehmlassungsteilnehmenden entschlossen hatte, mit der
Ausarbeitung eines Entwurfs zuzuwarten und stattdessen die Verwaltung damit zu
beauftragen, bezüglich den umstrittenen Bereichen der Vorlage Zusatzabklärungen
durchzuführen. Dennoch wird der aktuelle Entwurf voraussichtlich nicht weniger
kontrovers diskutiert werden als der Vorentwurf, den die Kommission 2019 in die
Vernehmlassung geschickt hatte. So kritisierte beispielsweise WAK-SR Präsident
Christian Levrat (sp, FR), dass die Vorlage weiterhin gewisse Abzüge auf Kantonsebene
zulässt, was zu einem neuen Steuerwettbewerb unter den Kantonen führen werde, wie
der Tagesanzeiger berichtete. In der gleichen Zeitung bezeichnete der
Hauseigentümerverband den allgemeinen Verzicht auf Schuldzinsabzüge als
«verfassungswidrig». Und die NZZ schrieb, dass die Abschaffung der Schuldzinsabzüge
einen Bruch mit dem Prinzip der Besteuerung nach wirtschaftlicher Leistungsfähigkeit
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und deshalb steuertechnisch unlogisch sei. 1

1) BBl 2021 1631; Medienmitteilung WAK-SR vom 28.5.21; AZ, NZZ, 29.5.21; TA, 29.6.21
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